NEUWAHL IM NOVEMBER – Unireform muss vertagt werden!


Das Flugzeug „Unireform“ steht an der Startbahn, Teile der Crew sind beim Heimgehen, über dem Flughafen liegt dichter Nebel und im Tank ist kein Sprit.

Das gegenwärtige Chaos der Bundesregierung bringt auch die geplante Universitäts-reform in schwere Turbulenzen und es ist verantwortungslos, wenn eine im Abtreten befindliche Bundesregierung ohne zwingende Gründe noch weitreichende Ent-scheidungen für die Zukunft der österreichischen Universitäten trifft.

OHNE BUDGET 2003 GEHT ES NICHT

Die von Bildungsministerin Gehrer stets propagierte „sichere Finanzierung“ gibt es nicht. Es bestand nie ein Zweifel, dass die erheblichen Mehrkosten der Reform zu-sätzlich finanziert werden müssen. Mit dem alten Budget 2002 ist dies nicht möglich!

Darüber hinaus bestand bis zuletzt beim Budget 2003 zwischen dem Bildungs- und dem Finanzministerium eine Differenz von 300 Mio. €. Das heißt, dass den Universitäten 2003 sogar für den Normalbetrieb über 10% der Mittel fehlen.

Mit dem alten Budget gelten auch die bisherigen Stellenpläne. Personalzusagen des Ministeriums gegenüber den Universitäten sind damit bis zum Budget 2003 (d.h. praktisch bis Frühsommer 2003) hinfällig.

FRISTEN SIND NICHT EINHALTBAR!

Während das UOG 1993 einen Implementierungszeitraum von 7 Jahren vorgesehen hat, waren die Fristen beim UG 2002 von vorneherein extrem kurz bemessen, um die Implementierung bis zum normalen Ende der Gesetzgebungsperiode abzuschließen und damit eine neue Regierung vor vollendete Tatsachen zu stellen. Dieser ohnehin kurze Zeitraum von einem Jahr wird jetzt noch einmal auf ein halbes Jahr zusammengepresst!

Bis 30. November (eine Woche nach der Nationalratswahl) müssen die an allen Universitäten einzurichtenden Gründungskonvents gewählt und einberufen sein. Die entsprechende „Verordnung über die Durchführung der Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder zum Gründungskonvent“ des Ministeriums ist noch nicht erlassen sondern befindet sich erst in Begutachtung (Ende der Begutachtungsfrist 30.9.2002). Dabei ist mit einer Fülle von Einsprüchen zu rechnen, weil die gesamte Gruppe des habilitierten Mittelbaues (in nach unserer Ansicht verfassungswidriger Weise) von Mitbestimmungsrechten und Funktionen ausgeschlossen ist. 

ÖVP SICHERT POLITISCHEN EINFLUSS BIS 2008

Bis 28. Februar 2003 hat die Bundesregierung ihre Mitglieder für die Universitätsräte zu bestellen. Ministerin Gehrer hat es schon in normalen Zeiten meist nicht geschafft, rechtzeitig die Räte (Fachhochschulrat, Akkreditierungsrat usw.) zu besetzen. Diese Universitätsräte bleiben bis 2008 im Amt. 

Noch früher, nämlich bis spätestens 31. Jänner 2003, hat der Gründungskonvent jeder Universität seine Mitglieder des Universitätsrates zu wählen. Tut er dies nicht rechtzeitig, dann bestellt die Bundesministerin auch diese Mitglieder. Es ist demokratiepolitisch inakzeptabel, dass eine im Gehen befindliche Regierung derart weitreichende Entscheidungen für die Zukunft der Universitäten trifft!!

Die Ministerin ist auch ermächtigt, alle von den Universitäten selbst nicht rechtzeitig durchgeführten Implementierungsschritte im Wege der „Ersatzvornahme“ durchzu-führen. Auch dafür fehlt dieser Regierung nach ihrem chaotischen Ende JEDE demokratische Legitimation.

SPÖ WIRD UG 2002 ÄNDERN

Die SPÖ hat im Parlament das Universitätsgesetz abgelehnt und wir wollen dieses Gesetz in entscheidenden Punkten wie Mitbestimmung, Dienstrecht, Rechte des Mittelbaues und der Hochschülerschaft, Autonomie, Medizin-Universitäten etc. ändern und die Studiengebühren abschaffen. 

Geht es nach unseren Vorstellungen, soll es den einzelnen Universitäten frei stehen, ob sie die Medizinischen Fakultäten ausgliedern wollen oder nicht. Die Abschaffung der Studiengebühren wird nicht zu Kosten der Universitäten gehen, denn es ist vielmehr eine Frage der Prioritätensetzung innerhalb des Wissenschaftsbudgets. 

Wir wollen ein Gesetz, das an den Universitäten selbst breite Zustimmung findet und als positiver Fortschritt beurteilt wird. Die überwiegende Mehrheit an den Universitäten hält das UG 2002 für schlecht. Wir werden daher im Falle einer Regierungsbeteiligung unverzüglich einen neuen und echten Diskussionsprozess (ca. 1 Jahr) mit den Universitäten einleiten und das UG 2002 vor seiner Einführung ändern.

Die Experten der SPÖ prüfen derzeit auch sehr eingehend die Anfechtung des UG 2002 vor dem Verfassungsgerichtshof wegen Verfassungswidrigkeit. Durch eine sehr gründliche Vorbereitung der Verfassungsklage stehen die Chancen auf Erfolg sehr gut. Diese betrifft die Eingriffe in die Freiheit der Wissenschaft, gleichheitswidrige Regelungen insbesondere für viele Habilitierte und die Einschränkung der Universitätsautonomie. Die Verfassungsklage soll noch vor der Nationalratswahl eingebracht werden

Aus all diesen Gründen fordert die SPÖ die verantwortliche Ministerin Elisabeth Gehrer auf, das Chaos in der Bundesregierung nicht auch noch auf die Universitäten zu übertragen und daher die Implementierung der Reform zu verschieben.

DDr. Erwin Niederwieser, SPÖ-Wissenschaftssprecher

Pressekonferenz am 13. September 2002

